
 

 

Stadtpolizei Bülach Bewilligungen Polizeisekretariat
René Schellenberg 
Allmendstrasse 4a 
8180 Bülach 

Telefon 044 863 13 00
Direktwahl 044 863 13 04 
Telefax 044 863 13 11 
 

 

 . . . oder http://www.buelach.ch 
 

 

 

 

 

Meldung über (sofortigen) Verzicht auf das Gastwirtschaftspatent 

Bisheriger Patentinhaber/in Name  Vorname 

   

Geschlecht 

 männlich   weiblich 

Strasse 

 

Land  PLZ  Ort 

     

Telefon Privat  Telefon Mobile 

   

E-Mail
 

Geburtsdatum  Heimatort 

   

Betrieb Betriebsname 

 

Strasse 

 

Land  PLZ  Ort 

     

Telefon Geschäft  Fax 

   

E-Mail
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Unterschrift Ort  Datum  Unterschrift 

     

 

Verzicht Datum Verzicht 

 

Der Verzicht kann nicht rückwirkend erfolgen. Er ist frühestens ab Eintref-
fen des Formulars beim Polizeisekretariat der Stadtpolizei Bülach gültig. 

Bemerkungen  

Hinweis Die/der Unterzeichnende bestätigt hiermit, auf sein/ihr Gastwirtschafts-

patent per oben aufgeführtes Datum zu verzichten. Die/der Unterzeichnen-

de ist von diesem Zeitpunkt an nicht mehr Inhaber/in des entsprechenden 

Gastwirtschaftspatentes und in der Folge nicht mehr für die ordentliche 

Betriebsführung gemäss Kantonalem Gastgewerbegesetz sowie der Verord-

nung zum Gastgewerbegesetz verantwortlich. 

 

Eine Weiterführung des Gastwirtschaftsbetriebes kann erst nach einer 

neuen Patentbeurteilung und Ausstellung des entsprechenden Gastwirt-

schaftspatentes erfolgen. 


